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Vereinsangelegenheiten.

Protokoll
über die

Verhandlungen des schweizerischen Forstvereins in Glarus

vom 8. bis 10. Angust 1886.

Sonntag den 8. August sammelten sich in der Hauptstadt des

Kantons Glarus ca. 50 Förster und Freunde der Forstwirtschaft zur
diessjährigen Vereinsversammlung. Nach Eintragung der Namen in
das aufgelegte Verzeichniss der Theilnohmer und Entgegennahme der

Abzeichen, Festkarten und des als Exkursionsführer dienenden Wander-
bildes des Kantons Glarus versammelte sich Abends die ganze Gesell-
schaff in den „Drei Eidgenossen".

Mit den Frühzügen vom 9. August rückten neue Theilnehmer

ein, so dass die Zahl derselben auf 84 stieg.
Am 9. August, Morgens 7 Uhr, eröffnete der Präsident des

Lokalkomite, Herr A^afionafrafA Aferaer, im Landrathssaale die Ver-
Sammlung mit folgender Rede :

Hochgeehrte Herren! Werthe Gäste!

In Ihrer letztjährigen Versammlung in Chillon haben Sie unserm

Hauptorte die Ehre erwiesen, ihn als Festort für das Jahr 1886 zu
bestimmen. Lassen Sie mich, meine Herren, Ihnen Namens der
kantonalen Regierung und unserer Bevölkerung für dieses Zeichen

ganz besonderer Aufmerksamkeit unsern Dank aussprechen und Sie

herzlich willkommen heissen am Orte Ihrer heutigen Thätigkeit.
Freuen wir uns überhaupt, wenn Miteidgenossen aus allen Gauen

unseres Vaterlandes sich zur friedlichen Arbeit und Besprechung von

Fragen des allgemeinen Wohles bei uns einfinden, so geschieht dies

heute in erhöhtem Masse, indem wir uns gar wohl bewusst sind, wie
sehr die Forstwirthschaft der Schweiz Ihnen zu Dank verpflichtet ist
und besonders wie wohlthuend es als Unterstützung der Bestrebungen
der hiesigen Behörden ist, wenn gerade bei uns Fragen von so grosser
Wichtigkeit wie diejenigen, welche heute den Gegenstand Ihrer ße-

rathungen bilden, öffentlich besprochen werden.
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Kann ich Ihnen, meine Herren, auch nichts Neues und wenig
über unsere forstlichen Verhältnisse mittheilen, was für Sie Interesse

darbietet, so will ich doch versuchen, Ihnen in kurzen Zügen ein Bild
derselben und ihrer Entwicklung zu entwerfen.

Das Waldareal unseres Kantons ist noch nicht vermessen worden,
es wird allgemein angenommen, dasselbe betrage ungefähr 12,400 7m.

Die Wälder gehören zum grössten Theil den Gemeinden und Genos-

samen (ca. 12,000 7m), der Best ist Eigenthum von Privaten, welche

in den meisten Fällen nur kleine Flächen besitzen, die kaum den

Namen von Waldungen verdienen. Die eidgenössische Linthunter-
nehmung ist beim Einfluss der Linth in den Wallensee Eigenthümerin
eines Areals von ca. 80 7m, welches vorzugsweise mit der Weisserle

Q47>iks imcanoj bestockt ist. Der Staat besitzt gar keinen Wald.

Die geographische Lage und die Beschaffenheit des Kantons

bringt es mit sich, dass unsere Wälder sich in sehr verschiedenen

Höhenlagen befinden und wenn z. B. das Waldareal von Bilten sich

zwischen 450 und 1400 m über Meer erhebt, so sehen wir die Wal-
düngen der Gemeinde Elm sich auf 1010—1700 m über Meer weit
hinauf erstrecken. Im Allgemeinen liegt die obere Waldgrenze ziem-

lieh tief; sie ist im Laufe der Jahre, wahrscheinlich in Folge schlechter

Bewirthschaftung, stark zurückgegangen, indem in Alpen, weit über
die gegenwärtige Yegetationsgrenze hinaus, sich jetzt noch verfaulte
Stöcke von grössern Dimensionen vorfinden.

Unsere Wälder sind, mit Ausnahme einiger Terrassen, steil, oft
sehr steil und es zeigt der Waldboden mannigfache Verschiedenheiten ;

er kann durchschnittlich aber doch als gut bezeichnet werden.

In unsern Waldbeständen sind hauptsächlich die Fichte und die

Buche stark vertreten, dann folgt die Weisstaune, Linde, Ahorn,
Esche, Lärche, Kiefer etc.

Der Ertrag unserer Gemeindewälder ist im Laufe der verflossenen

fünf Jahre (1881 —1885) folgender gewesen: Verkaufsholz 73,533 m®

im Werth von 710,277 Fr. Die Banntheile, welche unter die Bürger
entweder unentgeltlich oder gegen eine kleine Auflage vertheilt werden,

repräsentiren ein Quantum von 10,202 m® und einen Werth von
12,872Fr. Ertrag der Frevelbussen 18,725Fr. Zusammen 741,824 Fr.
gleich einem Jahresdurchschnitt von 16,747 m^ mit einem Werth von
144,620 Fr. und 3745 Fr. Bussen. Diese Nutzungen dürften die

Produktionsfähigkeit unserer Wälder kaum übersteigen.
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In diesen fünf Jahren sind in den Saat- und Pflanzschulen unseres

Kantons, die einen Gesammt.-Flächeninhalt von 166 Aren besitzen,
317 meistens Nadelholzsämereien verwendet und aus denselben

rund 620,000 Stück Setzlinge für den Bedarf im Freien bezogen
worden.

Ueber die Privatwaldungen mangeln uns jegliche Ausweise, indem

mit Ausnahme eines Waldes, welcher nicht unter die Schutzwaldungen
eingereiht worden, alle Bezüge nur geringe Quantitäten Holz be-

schlagen, welche meist zum Gebrauch des Eigenthümers verwendet
worden sind.

Der Umstand, dass unser Kanton nie Waldungen besessen, sowie

die beinahe unbeschränkte Autonomie, die unsere Gemeinden genossen
und zum grössten Theil noch geniessen, und in früherer Zeit der

relativ grosse Holzreichthum unseres Thaies haben es bewirkt, dass

damals jeder intensivere Impuls zum Erlass eines kantonalen Forst-

gesetzes mangelte. Allgemeine Vorlagen, die in den zwei dem Bundes-

gesetz vorangehenden Jahrzehnten von den Behörden der Lands-

gemeinde unterbreitet wurden, hatten stets das Schicksal der Verwerfung.
Alle Versuche, den Staat zu einem entschiedenen Eingreifen auf
diesem Gebiete zu bestimmen, scheiterten an der ausgesprochenen

Abneigung der Bürger gegen jede Schmälerung ihrer Souveränitäts-
rechte. Wurden aber Vorschläge der Sanktion der Landsgemeinde
unterbreitet, welche sich nur auf einzelne, genau bestimmte Punkte

bezogen und das Selbstbestimmungsrecht der Gemeinden unberührt

liessen, so bekundete die Landsgemeinde jeweilen durch Annahme
derselben einen forstfreundlichen Sinn.

Werfen wir einen kurzen Rückblick auf die frühere gesetz-

geberische Thätigkeit in unserm Lande auf diesem Gebiete, so finden

wir u. A., dass schon im Jahr 1585 von der Landsgemeinde be-

schlössen wurde: „es mag jeder Tagwen seine Hochwälder bahnen
oder die gebahnten Wälder öffnen und in allweg besorgen nach eines

jeden Tagwen Bedürfniss und Gutfinden," eine Bestimmung, welche
die Sorge für die Wälder ganz den Tagwen überlässt. Unter den

hier genannten Hochwäldern sind nicht diejenigen zu verstehen,
welche die Forstwirtschaft als solche bezeichnet, sondern vielmehr

solche, die hoch gelegen sind und jedem Bürger zur völlig freien

Benutzung offen stunden. Lange blieb es so, nur langsam und all-
mälig wurde dieser Raubwirthschaft eine Schranke gesetzt.
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Im Jahr 1620 wurde verfügt, dass im Frühjahr, Herbst und zur
Sommerszeit Geissen nicht allein, sondern nur mit den gemeinsamen

„Geisshirten" getrieben werden dürfen.

Im Jahr 1783 wurden Bestimmungen zum Schutze der Wetter-
tannen erlassen. Im gleichen Jahre wurden die Rechte der Nicht-

bürger, Holz in den Tagwenswaldungen für Zäune, Gebäude und

Wasserleitungen zu beziehen, dahin geregelt, dass sie „nicht Gewalt
haben sollen", solches in den Bannwäldern zu thun, sondern sich des

Hochwaldes bedienen müssen. Aus dieser Bestimmung geht hervor,
dass die Bürger für diese Zwecke überall Holz beziehen konnten.

Erwähnung verdienen ferner folgende, im Jahr 1807 erlassene

Bestimmungen :

1. Es sollen alle und jede Tagwen- und Holzgenossamen die

Waldungen nicht anders als strichweise von unten bis oben

weghauen mögen,
2. wurde festgesetzt, dass nach einem Schlag der Wald zehn

Jahre lang gebannt sein solle und nach dieser Zeit noch sechs

Jahre keine Streue gesammelt werden dürfe,
2. dass nach jedem Schlag der Boden wieder mit einer ange-

messenen Holzart besät werden solle, oder dass einige gute
Stämme stehen zu lassen seien, damit sie den Samen ver-
breiten. An Flinsen, Runsen und Lawinenzügen solle zur
Befestigung des Bodens die nützlichste Holzart gesät und
einstweilen mit Weidenstöcken besetzt werden.

Im Jahre 1837 wurde das wichtige Gesetz erlassen, dass auf
den Alpen eine Ausscheidung der Wald- und Weidegerechtigkeiten
stattzufinden habe und die Grenzen durch Lagen bezeichnet werden

sollen; im Weitern wurde festgesetzt, dass fortan durch Uebung
keine Atzungsrechte mehr in den Waldungen erworben werden

können.

Der erste Theil dieses Gesetzes ist leider nicht überall und ins-
besondere da nicht durchgeführt worden, wo Wald und W^eide einem

Eigenthümer zugehören.
Im Jahr 1850 nahm die Landsgemeinde ein Gesetz an, wonach

auf jeder Alp, die mit Yieh bestossen wird, wenigstens ein Stall, der
für das auf der Alp gesömmerte Milchvieh hinreichenden Raum ent-
hält, bestehen muss, eine Bestimmung, die in erster Linie zum Schutze
des Viehs erlassen wurde, die aber auch vom forstlichen Standpunkte
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aus zu begriissen war, indem das Vieh in Folge der Erbauung von
Ställen auf den Alpen weniger genöthigt war, seine Zuflucht in den

AValdungen zu suchen.

Im Jahr 1851 wurde bestimmt, dass an sämmtlichen Alpen,
soweit es die Oertlichkeit irgendwie gestatte, die Holzzäune durch

Mauern, Gräben oder Lebhäge ersetzt werden müssen. Wo diess-

bezügliche Servitutenrechte auf Waldungen lasteten, wurde der Wald-
eigenthümer zur Leistung einer Entschädigung verpflichtet; die Unter-
haltungspflicht ist seither Sache des Weidebesitzers.

Das im Jahre 1853 erlassene, im Jahr 1862 revidirte Gesetz

betreffend die Ertheilung von Prämien für Ziegel- und Schiefer-

dachungen hat zwar in erster Linie einen feuerpolizeilichen Charakter,
kam jedoch auch der Waldkultur zu statten, indem dadurch dem

frühem Bezug der schönsten Bäume zur Anfertigung von Schindeln
der Riegel grösstentheils gestossen wurde.

Einen forstfreundlichen Sinn bekundete auch die Landsgemeinde
des Jahres 1872, indem sie folgende Beschlüsse fasste:

1. Es sei für jeden Holzschlag an Runsen, Flinsen, Bächen und

steilen Abhängen die Ermächtigung der Polizeikommission
nachzusuchen.

2. Die Bannungszeit für die höher gelegenen Waldungen auf 20,
für niedere auf 15 Jahre ausgedehnt, mit der Verpflichtung
des Waldeigenthümers, allfällige Servitutberechtigte für die

fünf, resp. zehn letzten Jahre zu entschädigen.
3. Ermächtigte sie die Behörden, Gemeinden und Korporationen,

welche grosse Opfer für das Forstwesen bringen, angemessene
Beiträge zu verabfolgen.

Im Jahr 1876 gelangte das Gesetz betreffend die Beseitigung
der hölzernen Wasserleitungen zur Annahme, wonach dieselben binnen
zehn Jahren in solche aus anderem Material umgewandelt werden
müssen.

Die kantonalen Behörden, welche mit der Oberaufsicht über das

Forstwesen betraut waren, hatten allerdings schon längst eingesehen,
dass noch vieles zu thun übrig sei, um dieser Pflicht vollständig
nachzukommen. Es mangelte besonders an einer genauen Kenntniss
der Forstverhältnisse der einzelnen Gemeinden; sie konnten daher
bei Bewilligung von Holzschlagsgesuchen weder nach einem festen
Plane vorgehen, noch waren sie im Klaren darüber, ob eine über-
triebene Ausbeutung (Uebernutzung) stattfinde oder nicht. Der Mangel
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eines ständigen fachmännischen Berathers, welcher u. A. auch die

Pflicht gehabt hätte, die Erfüllung der Bedingungen, welche an die

Holzschlagbewilligungen geknüpft wurden, zu überwachen, wurde
schwer empfunden und so wurde der Landsgemeinde des Jahres 1858

der Antrag unterbreitet: es solle der Gesammt-Waldbestand ausge-
mittelt und zu dem Zwecke eine wenigstens annähernde Vermessung
des Waldareals vorgenommen werden. Nachdem dies geschehen,
solle ein nach einfachen Grundsätzen einzurichtender Plan über die

künftige Ausbeutung der Waldungen der Polizeikommission zur Ge-

nehmigung vorgelegt werden. Die Administrativbehörden sollen er-

mächtigt werden, die geeigneten Massregeln zu treffen, um den Vor-
Schriften über Bannung der Wälder und die Sorge für die Wieder-

bewaldung abgeholzter Waldstellen überall genauen Vollzug zu
verschaffen. — Dieser wohlgemeinte Antrag drang an der Lands-

gemeinde indessen nicht durch.

In den Behörden brach sich freilich die Ueberzeugung immer
mehr Bahn, dass es im Interesse der Gemeinden und mittelbar auch
des Landes liege, der Forstwirtschaft grössere Aufmerksamkeit zu

schenken, und sie legten daher der Landsgemeinde des Jahres 1870
den Antrag vor, „es möchte der dreifache Landrath ermächtigt werden,
einen wissenschaftlich und praktisch gebildeten Forstmann zur Unter-

Stützung der Polizeikommission anzustellen." Auch dieser Antrag
wurde verworfen.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass, wenn wir auch keine auf

richtigen Grundsätzen aufgebaute Forstgesetzgebung besassen, die

Landsgemeinde doch ziemlich bestrebt war, die Forstverhältnisse zu

regeln und dass, wenn allen diesen Gesetzesbestimmungen immer

genau nachgelebt worden wäre, Manches nicht geschehen wäre, was

jetzt wieder gut zu machen eine schwierige Aufgabe der Staats-,

resp. Gemeindeorgane ist.
Wie auf andern Gebieten, so übte auch auf unsere Forstverhält-

nisse die Revision der Bundesverfassung einen wohlthätigen Einfluss

aus, indem in Art. 24 der Bundesverfassung vom Jahr 1874 dem

Bunde das Recht der Oberaufsicht über die Forstpolizei im Hoch-

gebirge eingeräumt wurde, eine Bestimmung, die in unserm Kanton
von Manchen mit Freuden begrüsst, von Andern dagegen mit Miss-

trauen aufgenommen wurde, indem die Letztern befürchteten, dass

entgegen der ländlichen Anschauung, alle unsere Waldungen als

im Hochgebirge liegend betrachtet würden und somit der Bund kraft
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des ihm zustehenden Oberaufsichtsrechtes die Einführung der von
der Landsgemeinde verworfenen Neuerungen verlangen könnte. Das

am 24. März 1876 erlassene Bundesgesetz betreffend die eidgenössische
Oberaufsicht über die Forstpolizei im Hochgebirge war nicht geeignet,
diese Befürchtungen zu zerstreuen und so bildete sich ein passiver
Widerstand gegen die Durchführung desselben. Die kantonale Be-

hörde, welcher der Vollzug des Gesetzes obliegt, gerieth dadurch in
eine schwierige Lage, indem sie eine loyale Ausführung anstrebte,
wobei ihr Schwierigkeiten bereitet wurden, die hie und da ziemlich
intensiv waren. Heute, nachdem das Misstrauen des Volkes sich

gelegt hat und die vollziehenden Organe auch langsamer vorgehen
als dies Anfangs der Fall war, ist man besser als früher im Stande,

jene Volksstimmung zu begreifen. Wir verstehen nun, dass es eine

Bevölkerung, die von Alters her gewohnt war, die forstlichen Fragen
an offener Gemeinde zu behandeln und die Nebennutzungen der

Waldungen möglichst intensiv auszubeuten, schwer ankommen musste,
sich auf einmal in Verhältnisse hineinzuleben, die in andern Kantonen
die Frucht einer langen Entwicklung und vieljähriger gesetzgeberischer
Thätigkeit gewesen sind. Wenn die kantonale Behörde bei dem Voll-
zuge des Gesetzes nicht so rasch vorgegangen ist und zum vollstän-

digen Ausbau des Gesetzes vom Jahre 1876 noch Vieles zu thun

übrig bleibt, so ist dies nicht einem Mangel an Interesse und gutem
Willen derselben zuzuschreiben, sondern der Ueberzeugung, dass der
Sache besser gedient sei, wenn schrittweise vorgegangen werde. Die
Behörde hat sich in dieser Richtung auch nicht getäuscht, indem sich
der anfänglich intensive Widerstand von Tag zu Tag mehr legt und

es darf nun mit Befriedigung konstatirt werden, dass der grössere
Theil unseres Volkes sich mit dem eidgenössischen Forstgesetze und
seiner Ausführung befreundet hat.

Geehrte Herren, ich werde mir noch erlauben, Ihre Aufmerk-
samkeit einen Augenblick in Anspruch zu nehmen, um Ihnen vor-
zuführen, was bis jetzt im Kanton zum Vollzug des Bundesgesetzes
geschehen ist.

Bald nach Inkrafttreten desselben konnten wir die von der

Landsgemeinde des Jahres 1877 nunmehr geschaffene Stelle eines

Kantonsförsters besetzen und sind alle Erwartungen, die an so eine

Beamtung geknüpft wurden, in reichem Masse in Erfüllung gegangen.
Zur Ausarbeitung der provisorischen Wirthschaftspläne wurde

vor zwei Jahren dem Kantonsforstamt ein Adjunkt beigegeben.
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Die Ausscheidung der Schutzwaldungen erhielt s. Z. bedingte

Genehmigung seitens des Bundesrathes. Bei dieser Arbeit stiess man
bei mancher Gemeindeverwaltung und besonders bei Privaten auf
einen hartnäckigen Widerstand. Die ersteren fürchteten, dass jeg-
liehe Nutzung, besonders die Nebennutzungen in solchen Wäldern
ausgeschlossen werden würden, und die Letztern sahen eine Erschwe-

rung in der Ausbeutung ihres Eigenthums voraus und befürchteten
eine Entwerthung ihrer Liegenschaften. Der Hinweis auf die Vor-

theile, welche für die Eigenthümer erwachsen würden durch Ablösung
der Servituten, die auf Schutzwäldern lasten, wirkte nur in wenigen
Fällen beruhigend. Jetzt, nach wenig Jahren, hat sich die Sachlage

geändert und Leute, die sich ursprünglich widersetzten, wünschen

jetzt ihre Wälder als Schutzwald erklären zu lassen, damit sie die

auf denselben lastenden Servituten ablösen können.

Die meisten Gemeindswälder und ausserdem ein grosser Theil
von Privatwäldern sind als schutzbietend erklärt worden.

Titel II des Gesetzes — forstliche Eintheilung und Forst-

personal — veranlasste den Erlass einer Vollziehungsverordnung d. d.

August 1878, worin unser Kanton in sechs Kreise eingetheilt und
sechs Kreisförsterstellen geschaffen wurden. Die Kreisförster sind in
einem zweimonatlichen Instruktionskurs ausgebildet worden und traten
in Funktion. Die Bevölkerung konnte sich mit diesem Institut nicht
befreunden und wird hierbei der Umstand mitgewirkt haben, dass

mehrere Gemeinden je zu einem Kreis zusammengezogen werden

mussten. Es wurde dabei übersehen, dass es nur eine Vereinigung
zum Zweck der Aufsicht war, die nichts gemein hatte mit dem un-
ausgeschiedenen Miteigenthum an Wäldern, eine Besitzesform, die im

hiesigen Kanton zwischen Gemeinden häufig vorkam und ungünstige
Erinnerungen hinterlassen hat. Die Furcht vor einer zu intensiven

Kontrolle seitens dieser Beamten wird wohl auch mitgewirkt haben

und hob die Landsgemeinde des Jahres 1881, entgegen der Begut-
achtung der Behörden, dieses Institut auf. Seitdem werden die

Funktionen dieser Beamten durch Gemeindeförster vollzogen (Ver-
Ordnung vom Juli 1881). Diese Aenderung hat keine günstigen
Folgen gehabt, indem die Gemeindeförster, resp. Bannwarte meistens

nur eine praktische Ausbildung besitzen und mit wenigen Ausnahmen

nur der Forstpolizei und keinen Forstarbeiten vorzustehen haben.

Der Verkehr des Kantonsforstamtes, der mit sechs Kreisförstern leicht
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gewesen wäre, erschwert sich beinahe bis zur Unmöglichkeit mit so

vielen Unterbeamten.
Unsere Wälder sind alle gegen fremdes Eigenthum, aber wohl

selten gegen andere Realitäten desselben Besitzes vermarcht (Art. 10)
und wurde eine diesbezügliche Instruktion im März 1884 erlassen.

Dieselbe schliesst sich an das früher übliche an, ohne den Anforde-

rungen einer Yermarchung, die als eine Vorbereitung zur Vermessung
der Wälder dienen soll, zu entsprechen.

Art. 14, Ablösung der Dienstbarkeiten, gab ziemlich viel zu thun
und wurde zu diesem Artikel ein Vollziehungsgesetz im Jahre 1878

erlassen. 'Nach einer Zusammenstellung des Forstamtes wurden auf
eine diesbezügliche Publikation hin nicht weniger als 273 Rechte gar
verschiedener Art angemeldet. Bis jetzt sind hievon nur 29 abgelöst
oder geregelt worden, 44 Fälle sind in Behandlung. Die im Gesetz

vorgesehene Frist von zehn Jahren läuft dieses Jahr ab, wird aber

nothwendiger Weise verlängert werden müssen.

Die Ausführung von Art. 16, der die Vermessung der Wälder
verlangt, liegt bei uns noch im Argen. Die Bundesbehörden haben

zwar die Triangulation unseres Kantons einer Revision unterzogen,
aber bei uns mangelt im Allgemeinen der Wunsch nach einer Ver-

me8sung der Wälder. Die grossen Schwierigkeiten und die bedeu-

tenden Opfer, die so eine Arbeit verursachen würde, treten derselben

entgegen, und will es auch Manchem scheinen, dass, ehe die Wälder
vermessen werden, man den Anfang mit den Thalliegenschaften und
Gütern machen solle. Die Möglichkeit wäre auch nicht ausgeschlossen,
dass diese werthvolle Arbeit auf einmal gemacht würde, das heisst,
dass allmälig ein Kataster angelegt werde, wo Güter und Wald zu-

gleich aufgetragen würden, wodurch die Kosten verhältnissmässig
niedriger zu stehen kämen, als es bei getrennten Aufnahmen der Fall
wäre. Da diese Frage gerade den Gegenstand eines Ihrer Themata

bildet, so zweifle ich nicht daran, dass Ihre Diskussion uns eine Weg-
leitung geben und viel dazu beitragen wird, die Behörden und unsere

Bürger von der Wünschbarkeit einer derartigen Vermessung zu über-

zeugen.
Provisorische Wirthschaftspläne (Art. 17) sind bis jetzt zehn

angefertigt, wovon sechs endgültig genehmigt worden sind.
Die Regelung von Holznutzungen in Privatwäldern wurde durch

Gesetz vom 2. Mai 1880 festgestellt. Nachdem die Landsgemeinde
mit den Funktionen, die den Kreisförstern zugeschieden werden wollten,
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ganz einfach die Bannwarte betraute, lässt die Vollziehung des Gesetzes

viel zu wünschen übrig, ohne dass eine strengere Kontrole des Kantons-
forstamtes allen XJebelständen, die in der Regel zu spät zu seiner
Kenntniss kommen, begegnen könnte.

Die Regelung der Nebennutzungen (Art. 20) ist nicht sehr fort-
geschritten, indem dieselben sehr häufig mit Servitutenrechten ver-
bunden sind und erst bei Aufstellung von provisorischen Wirthschafts-
planen behandelt werden.

Bis jetzt wurde nur in einem Fall von der Begünstigung Ge-

brauch gemacht, welche im Art. 24 enthalten ist, indem ein Bundes-

beitrag für die Aufforstung einer steilen Halde im Gebiete der Geiss-

runs in Lintthal nachgesucht wurde. Die Gesammtkosten betrugen
4205 Fr., wobei der Bund einen Beitrag von 1900 Fr. und der Kanton
einen solchen von 950 Fr. leistete. Augenblicklich sind zwei Projekte
in Behandlung.

Nachdem ich Ihnen, geehrte Herren, in gedrängter Kürze ein
Bild der Entwicklung des Forstwesens in unserm Kanton gegeben

habe, erlaube ich mir, den Wunsch auszusprechen, dass wenn Ihre
verehrte Gesellschaft das nächste Mal unser Ländchen besuchen wird,
sie finden möge, dass der Samen, den wir bis jetzt ausgestreut haben,
gediehen sei und gute Früchte getragen habe.

Meine Herren Nach diesen kurzen Worten erkläre ich unsere

Versammlung als eröffnet.

Gewählt werden als Stimmenzähler:

von Orelli, Forstmeister in Bülach,
Bächtold, Bezirksförster in Ragaz.

Als Protokollführer :

Leuzinger, Forstadjunkt, Glarus.

Dürst, Gerichtsschreiber, Glarus.

Zu den durch das Programm festgestellten Verhandlungsgegen-
ständen übergehend, theilt der Vereinskassier, Forstinspektor Roulet,
die Hauptergebnisse der Jahresrechnung mit und verliest Herr Professor

Landolt, Präsident des ständigen Komite, den Bericht des Letztern,
der folgendermassen lautet:

Die Zahl der Mitglieder des schweizerischen Forstvereins betrug
am 1. Februar 1885 vier Ehrenmitglieder, 275 ordentliche Mit-
glieder in der Schweiz und acht solche im Ausland, zusammen

Schweiz. Zeitschr. f. d. Forstwesen XII. ^
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287. Im Jahre 1885/86 wurden neu aufgenommen: 4 Ehrenmit-

glieder und 8 ordentliche Mitglieder, wovon eines dem Ausland an-

gehört. Ausgetreten sind 9 ordentliche Mitglieder aus der Schweiz ;

2 ordentliche Mitglieder aus dem Ausland wurden zu Ehrenmitgliedern
ernannt. Gestorben sind vom 1. Februar 1885 bis dahin 1886
2 Ehrenmitglieder und 4 ordentliche Mitglieder in der Schweiz. Der
Zuwachs beträgt demnach 10 und der Abgang 15, der Bestand stellte
sich somit am 1. Februar 1886 auf 6 Ehrenmitglieder, 269 ordent-
liehe Mitglieder in der Schweiz und 7 im Ausland, zusammen 282,
es ergibt sich daher eine Verminderung um 5 Mitglieder.

Seit unserer vorjährigen Versammlung hat der Tod unter unsern

Mitgliedern eine reiche Ernte gehalten. Es sind gestorben: die

Ehrenmitglieder Berton, Ilitz und von Tschudi, die ordentlichen Mit-
glieder Amryhn, Präsident Bleuler, Bosshard, Pfyffer-Knörr, Reinacher,
von Uxcull-Gillenband, Varenna und Wethli, und überdies die beiden
schon früher ausgetretenen Mitglieder Keel und Vogt, zusammen 13. —
Durch Aufstehen von den Sitzen bringt die Versammlung den Ver-
storbenen ihre Huldigung dar.

Laut der Vereinsrechnung pro 1885/86 betragen die KwwaAmew :

Uebertrag aus der Rechnung pro 1884/85 Fr. 2,508.39
Jahresbeiträge von den Mitgliedern „ 1,370. —
Verschiedenes „ 12. —

Summa Fr. 3,890. 39

Für die Zeitschrift Fr. 1,726. 55

Des ständigen Komite „ 85. 10

Verschiedenes 5,08
^ ^ ^

Uebertrag auf neue Rechnung Fr. 2,073. 66

Die Ausgaben für die Zeitschrift stellen sich so hoch, weil noch

ein Nachtrag für 1884 im Betrage von 294 Fr. bezahlt werden

musste, die Zahl der Bogen im Jahr 1885 statt 12, 17^/2 betrug und
die Abonnentenzahl unter 300 gesunken ist.

Die Zeitschrift ist regelmässig erschienen, leider hat sich aber
die Abonnentenzahl abermals vermindert. Wir wiederholen die Bitte
an unsere Vereinsmitglieder, sie möchten sich die Verbreitung des

Blattes angelegen sein lassen, beziehungsweise allfällige Uebelstände
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in Inhalt und Form derselben zur öffentlichen Besprechung bringen.
Die Redaktion wird berechtigten Wünschen gerne Rechnung tragen.

Die laut Beschluss der Vereinsversammlung in St. Gallen heraus-

zugebende Schrift ist unter dem Titel: Die Bäc/?e, SWmeefonciwew

wwoZ iSVemscATäpe «nri (De ff/Die/ anr R?rimWerM«(/ rfer RcÄäcDjrww^ew

oh/rcA cD'ese/ècw gedruckt und liegt zur Einsicht auf. Die Zeichnungen
— 93 — sind leider noch nicht fertig.

Nach dem mit den Verlegern Orell Füssli & Cie. in Zürich
abgeschlossenen Vertrag wird die Schrift sammt den lithographirten
Zeichnungen an die schweizerischen Regierungen um 2 Fr. und an
die Mitglieder des Forstvereins in beliebiger Zahl à 21/2 Fr. verkauft,
wenn sie direkt von der Verlagsbuchhandlung bezogen wird. Der

Ladenpreis wird bedeutend höher sein.

Das stawcDV/« Dörmte wwcZ (De /iWmwwt/srm'sorew hielten eine

gemeinschaftliche Sitzung zur Prüfung des Manuskripts der oben

erwähnten Schrift und des Vertrages mit der Verlagsbuchhandlung
über die Herausgabe derselben. Die übrigen Geschäfte wurden theils
durch Zirkular, theils in einer der heutigen Versammlung voran-

gegangenen zweiten Sitzung erledigt.
Die theoretische und praktische Prüfung der wissenschaftlich

gebildeten Aspiranten auf Forststellen im eidgenössischen Aufsichts-

gebiet ist nunmehr durch Beschluss des Bundesrathes vom 16. Juni

1884, durch ein Reglement für die theoretische Prüfung d. d. 16. März
1885 des schweizerischen Schulrathes und durch ein solches für das

praktische Examen vom 16. Juni 1885, erlassen vom schweizerischen

Departement für Handel und Landwirthschaft, definitiv geordnet. Es
wäre wünschenswert!], wenn Kantone mit eigenen Prüfungsregulativen
sich den eidgenössischen Prüfungen anschliessen würden, um eine

Uebereinstimmung in den Examen und volle Freizügigkeit für die

gebildeten Förster erlangen zu können. Die forstliche Versuchs-
anstalt wird voraussichtlich mit Neujahr 1887 eröffnet werden.

Auf den Antrag der Rechnungsprüfungskommission werden Rech-

nung und Bericht ohne Diskussion genehmigt.

2. H/s FeraMsim'/çiZ/eoZcr iccrc/ew awy^ewomiwew :

1. Mr. Charles Duplaquet, garde général à Evian les bains.
2. Hr. Rathsherr B. H. Tschudi in Glarus.
3. „ „ B. Tschappu in Glarus.
4. „ Heinrich Arbenz, Forstkandidat in Andelfingen, Zürich.
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5. Hr. E. Hagger, Forstkandidat in Altstätten, St. Gallen.
6. Mr. Deeoppet, cand. forest., Suseevaz, Yaud.
7. Hr. Philipp Flury, Forstkandidat in Baisthal, Solothurn.
8. Mr. Charles de Lenzburg à Fribourg.
9. Hr. Adolf Criblez, Kreisförster in Malleray.

10. „ Joseph Helg, Kreisförster in Delsberg.
11. Mr. René de Budé, Forstpraktikant, von Genf, zur Zeit in Aul-

fingen, Schwarzwald.
12. „ Maurice Boy de la Tour, Métiers, Neuchâtel.
13. Hr. Ulrich Gyr, Stadtförster, Bischofszell, Thurgau.
14. „ Alois Schmid, Forstverwalter, Rheinfelden, Aargau.

Entschuldigt haben sich für ihr Nichterscheinen :

Hr. N. Droz, Bundesrath.

„ Schlup, Kreisförster in Aarberg.
Schönenberger, Forstinspektor in Bulle.

Mr. Viellard à Morvillars, France.
Hr. Prof. Kopp, Oberstrass, Zürich.

„ Riniker, Oberförster, Aarau.

3. Bezüglich der Wahl eines Versammlungsortes für das nächste
Jahr zeigt das Komite an, dass die beiden diesfalls angefragten Orte
Baselstadt und Solothurn nicht in der Lage waren, die Uebernahme
des Festes für's nächste Jahr positiv zuzusagen. Solothurn speziell
möchte erst für's Jahr 1888 zum Festort erkoren werden, indem die
Stadt bis dahin die forstlichen Vermessungsarbeiten und bezüglichen
Pläne zum Abschlüsse zu führen hofft. Es wird das Komite beauf-

tragt, seine Bemühungen für Gewinnung eines Festorts für's nächste
Jahr fortzusetzen.

Schliesslich zeigen sich die anwesenden Vertreter Solothurns

bereit, das Forstfest zu übernehmen und wird das Lokal-Komite be-

stellt aus:
Herrn Landammann Kyburz als Präsident,

3 Oberförster Stuber als Vize-Präsident.

4. Das ständige Komite, bestehend aus :

Herrn Landolt, Elias, Professor, Zürich,
Mr. Roulet, James, Inspecteur général des forêts à St. Blaise,

Neuchâtel, und

Herrn Liechti, Hermann, Forstverwalter, Murten,
wird bestätigt.
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Als Rechnungsrevisoren werden die bisherigen:
Herr Kreisförster R. Häusler in Lenzburg,

„ Oberst Bleuler in Riesbach

gewählt.

5. Vorgelegt wird eine Zuschrift der Studirenden der Porst-
Wissenschaft am Polytechnikum in Zürich. Dieselbe lautet:

Tit. schweizerischer Forstverein!
Hochverehrter Herr Präsident Verehrte Herren Mitglieder!

Die Forstschüler schweizerischer Nationalität am eidgenössischen

Polytechnikum erlauben sich hiemit, Ihnen, hochgeehrte Herren,
folgende Bittschrift zur gütigen Berücksichtigung vorzulegen:

In Anbetracht der Umstände, dass

1. die Forstschule vom Bunde, gegenüber der landwirthschaft-
liehen Schule, einigermassen stiefmütterlich behandelt wird
(Ertheilung eines Stipendiums von 200 Fr. (Minimum) bis

400 Fr. (Maximum) an die Schüler der letzteren), und dass

2. die eidgenössische Forstschule ihren Schülern nicht alles bietet,
was sie als Forstschule überhaupt und besonders als Schwei-

zerische Forstschule bieten sollte (separaten Versuchswald,
kostenfreie Vorführung, Inaugenscheinnahme aller wichtigeren
schweizerischen Waldverhältnisse etc

haben die Unterzeichneten einstimmig beschlossen :

es wtöye rfer AoAg BwwiigsratA erswcAt werrfe«, elnew Krafe't

/wr ßestm'tMw^r )eteei%er Remesfer-A'xAMrsiowew zw Aetez7%ew wwd

es mö^e rfer AoAg ßw/xfgsratA, resp. Bwm<7, a» jerfe Agr&wrao« eiwew

aMgfemesse?re» Beitrag feistew.

Wir glauben uns durch den Umstand, dass wir später als

schweizerische Forstmänner in der Eidgenossenschaft zu wirken haben,

zu dieser Bitte doppelt berechtigt. Es kann auch nur im Interesse
des Bundes liegen, mit allen Verhältnissen der Schweiz vertraute
Forstleute heranzuziehen, was zum guten Theil durch Gewährung
obiger Bitte erreicht werden kann.

Da wir nun, weil die „Forstschule" in ihrer Zusammensetzung
variabel ist, zur Erfüllung unserer gewiss billigen Wünsche, eine

konstante und bedeutende Hülfe nöthig haben, erlauben wir uns, an

Sie, hochgeehrte Herren, folgende Bitte zu richten:
Die Schüler der schweizerischen Forstschule ersuchen den tit.

schweizerischen Forstverein höflichst, ihnen in obgenannter Angelegen-
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heit mit Rath und That beizustehen und ihr Begehren beim hohen
Bundesrathe thunlichst zu befürworten.

Indem wir Ihnen, hochgeehrte Herren, für Ihre allfällige Ver-
Wendung in dieser Angelegenheit zum Voraus bestens danken, möchten
wir Sie um Ihr gütiges Wohlwollen gebeten haben.

Genehmigen Sie die Versicherung unserer ausgezeichneten
Achtung.

FAr/cA, im Juni 1886.
(Folgen die Unterschriften.)

Das ständige Komite stellt den Antrag, Aer scAweAenscAe Aor.si-

»crem mo'</e AescAZwssew : Das .staViA'f/r? ifomit« eiwrf/e/atfew, tfas
GeswcA der scAweizenscAew xSfwdtrewdew der eid^ewössiscAew AorsfscAw/e

ton e?«ew jaAtdicA wiederAeArewdew Bedra)/ a« die Aosfew zwei- «wd

tweAriä^i^rer, M«(er der Ledwwy der AeArer aws^e/wArfew, /orsdicAen
Ax/cMmowew dem A. BwndesraiA im em/?/eA/ewdew Smwe roranfe^e«.

Die Versammlung stimmt obigem Antrag zu.

Die Verhandlungen über das erste Thema:

JPefcAe» Aîw/mss a-w/ die Aosfew /Ar Fermessimt/ der J/ocAr/eAZrf/s-

waAAm</ew Aai:

aj die ^ZeieA^edit/e Fmwessiewr/ der IFaAAmc/ew wwd der M/pew

AI die Anwendw«<7 der i« AAscAm'ü C der IwstmiMo« /Ar die
DeZaiirermessMM^ der IFaidaw^eri im eidt/ewössiscAew AorsZ-

^eAieie ^esiadeiew Ha/waAme im J/asssiaAe row I : 5000, wwd

wwier weicAe« FerAädwissen isi die Awwewdww^ dieses .Mass-

sinAes 2w emp/AA/ew

leitet der Referent, Herr Forstverwalter IFi/d von St. Gallen, in
freiem Vortrage ungefähr folgendermassen ein:

In den eigentlichen Gebirgskantonen sind die Wälder weitaus

zum grössten Theil unvermessen, so in den Urkantonen, in Wallis,
Tessin, Glarus, Appenzell I. Rh. Im Kanton Graubünden ist in
neuerer Zeit am meisten geschehen. Von 1840—1860 fand dort

hauptsächlich der Messtisch Anwendung, später der Theodolit mit
Messtisch kombinirt, die neuern Vermessungen sind meist mit dem

Theodoliten ausgeführt. Auch in Appenzell A. Rh. fand in neuerer
Zeit die polygonometrische Theodolit-Methode Anwendung. Im Kanton
St. Gallen wurden fast alle Gemeindewaldungen (ausgenommen im
Hochgebirg) in frühern Jahrzehnten vermessen und kartirt. Messtisch
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und Boussole fanden meistens Anwendung ohne vorhergehende Trian-

gulation. Ebenso fehlte die Yermarkung der Waldungen, wesshalb

die Vermessungen oft mangelhaft sind.

Das eidgenössische Forstgesetz schreibt in Art. 16 vor: „die
Staats-, Gemeinde- und Korporationswaldungen sind zu vermessen,
ihr Betrieb zu reguliren und für dieselben Wirthschaftspläne einzu-

führen."
Jede Gemeinde ist pflichtig, ihre Fonds zu erhalten, sie darf sie

nicht vermindern. Der Gemeindewald ist auch ein Fond. Keine

Gemeinde oder Korporation hat das Recht aufs Geratewohl die

» Waldungen zu nutzen oder dieselben zu übernutzen. Sie hat nur
den Durchschnittszuwachs zu beziehen, ist aber pflichtig, das eigent-
liehe Waldkapital der Nachkommenschaft zu erhalten. Eine jede
Gemeinde muss daher — um richtig zu wirtschaften — wissen, wie

viel sie habe, umsomehr, als der Wald nicht allein der gegenwärtigen,
sondern auch der zukünftigen Generation angehört. Dies anzustreben,
ist Pflicht der Bürgerschaft und der Bürgerbehörde, darüber zu wachen,
dass es geschehe, ist hohe Aufgabe der Forstbehörde und Staats-

regierungen. Ohne Vermessung und Plan ist es nicht möglich, das

Waldvermögen einer Gemeinde annähernd zu schätzen, also auch

nicht möglich, zu bestimmen, wie viel Holz jährlich genutzt werden

darf. Es steht daher fest, dass die Vermessung der Gemeinde-

Waldungen unbedingt erforderlich ist, in der Ebene sowohl wie im

Gebirge. Der Werth und Zweck der Vermessungen in der Ebene
und iru Gebirge ist indess sehr verschieden. Die Wälder der Ebene

sind werthvoll, liefern grosse Gelderträge und sind desshalb längst
schon vermessen, die Fläche genau bestimmt und die Grenzen ge-
sichert. Im Gebirge ist es ganz anders. Der Werth und Ertrag ist
gering. Die ertraglose Fläche beträgt 5—KW/o, oft noch mehr und

die Begrenzung der Waldungen ist oft unbestimmt (Lawinenzüge,
Steinhalden, Schlipfe etc.), heute so, morgen anders, der eine Geo-

meter begrenzt sie so, der andere anders. Es folgt hieraus, dass,

wenn bei Vermessung der Hochgebirgswaldungen auch die feinste
Methode Anwendung findet, die produktive Fläche dennoch nie genau
bestimmt werden kann, da die Beurtheilung, ob produktiv oder ertrag-
los, von der Anschauung des Geometers abhängt und die Naturmächte
fortwährend Aenderungen hervorrufen. Es hat daher keinen Sinn,
bei Ermittlung der Fläche der Gebirgswaldungen hohe Genauigkeit
zu fordern, allerlei Fehlergrenzen vorzuschreiben, die Pläne in grossem
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Massstab zu zeichnen, und dies Alles um so weniger, als auch die

Holzmassenermittlungen, die Zuwachsfaktoren etc. nie mit der Sicher-
heit festzustellen sind, wie in der Ebene, sondern sich vielmehr auf
Okularschätzungen stützen müssen.

In früherer Zeit wurden die Abmessungen mit dem Messtisch,
oder mit der AYinkeltrommel mit Gradeintheilung, oder mit der Bou-
sole ausgeführt, ohne vorherige Triangulation. Die Grenzen wurden

ringsum eingemessen, und wenn es schliesslich nicht gestimmt, so

wurde gedrückt und der Plan zum stimmen gebracht. Die innern
Detail sind meist oberflächlich aufgenommen, auch vielfach von Aug
eingezeichnet. Hewfe ist die Triangulation unbedingt vorgeschrieben^

mag die Aufnahme der AValdungen sodann mit dem Theodolit oder

mit dem Messtisch folgen.
Das polygonometrische Theodolit-Verfahren ist Regel in der

Ebene und im Hügelland. Es resultiren hiebei gute Pläne und eine

genaue Vermessung, wenn der Geometer gewissenhaft ist; mit Zu-
hiilfenahme der Koordinaten und Handrisse können jeder Zeit Pläne
in beliebigem Massstab gezeichnet werden, und jede Grenze kann
mittelst derselben leicht aufgefunden werden. Die Flächenberechnung
ist äusserst genau, wenn dieselbe durch eine andere Methode — wegen
groben Fehlern — kontrolirt wird. AVA die AVälder leicht begangen
werden können, geht die Arbeit mit der Theodolit-Messung rasch

vor sich.

Die Aufnahme der Gebirgswaldungen mittelst der polygono-
metrischen Theodolit-Methode bietet mehr Schwierigkeiten und büsst

in Folge dessen auch die Genauigkeit ein. Je steiler, felsiger oder

töbliger das Terrain, desto mühsamer wird die Arbeit, um so unge-
nauer die Distanzmessung. Oft sind die Marken nahe beieinander.

Bei kurzen Distanzen resultiren aber ungenaue AVinkel und wenn die

Triangulationspunkte weit auseinander liegen, auch ungenaue Züge.
Die Grenze ist oft unzugänglich, so dass dieselbe nicht direkt ge-
messen werden kann. Es wird dann das Legen von extra Iiülfszügen
nöthig und werden die Alarken von diesen aus durch Schnitte oder

mittelst der Kreuzscheibe bestimmt, wodurch die Genauigkeit und

Sicherheit leidet, und bei Aufnahme von Schluchten resultiren „ver-
lorne Züge" ohne Abschluss und Kontrole. Läuft die Grenze quer
über eine Schlucht, so ist die direkte Messung äusserst schwierig,
manchmal lebensgefährlich und nur auf grossen Umwegen möglich,
wenn es nicht gelingt, in den Polygonzug ein Dreieck einzulegen und
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die Distanz durch Rechnung zu bestimmen. Andere Grenzen (wie
Schluchten, Flussufer) können durch Züge gar nicht eingemessen
werden. Es wird zur Aufnahme derselben nöthig, auf gegenüber-
liegender Seite einen Polygonzug zu errichten und von diesem aus

jeden Punkt trigonometrisch zu bestimmen, entweder durch Rechnung,
wenn genaue Marken vorhanden, oder vermittelst des Transporteurs,
wenn nur Detail aufgenommen worden ist. Es ist auch möglich,
dass solche Grenzen von zwei bis drei trigonometrischen Punkten
aus aufgenommen werden können, oder mittelst Rückwärtseinschneiden

(potenotisch bestimmen). Die Aufnahme der Gebirgswaldungen mit
dem Theodolit bietet daher folgende Nachtheile:

1. Wo nicht ausserordentlich viel Triangulationspunkte bestimmt
sind, wird die Genauigkeit der Aufnahme bedeutend ein-
biissen ;

2. die direkte Messung der Grenzen erfährt viele Schwierigkeiten
und ist desshalb die Bestimmung der Distanzen schwierig und

ungenau ;

3. die Zeichnungen der Höhenkurven, Felsen, Klüfte, Tobel,
Steinhalden etc. wird nie naturgetreu, weil das Bild nicht an
Ort und Stelle endgültig gezeichnet werden kann;

4. die Messungen sind mühsam, gefährlich, umständlich, kost-

spielig und auch die Büreauarbeit nimmt mehr Zeit in An-
spruch.

Wo felsige Gebirgswälder grösserer Ausdehnung vermessen
werden sollen, leistet der Messtisch ausgezeichnete Dienste, voraus-

gesetzt, dass die Aufnahme in 1 : 4000 bis 1 : 5000 erfolgt. Bei
diesem Massstabe fallen stets mehrere Dreieckspunkte auf ein Blatt
und können dieselben durch graphische Triangulation vermehrt werden.
Die Detailaufnahme geschieht topographisch durch:

1. Einschneiden von trigonometrischen Punkten aus;
2. Rückwärtseinschneiden, potenotisch, mit Hülfe der Orientir-

Boussole ;

3. Benutzung des Distanzmessers für Felsen, Bergwege, Bäche,
natürliche Grenzen, Gräte, Grenzen der Blossen, Steinhalden,
Lawinenzüge ;

4. Rechenschieber für Höhenberechnung und Kurven.
Handelt es sich um grössere Vermessungen in eigentlichem

felsigem, töbligem Gebirge, so wird, in dieser Weise angewendet, der
Messtisch zum Liebling. Die Arbeit mit demselben ist unterhaltend,
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weniger mühsam und gefährlich und ungemein speditiv. Die Bureau-
arbeiten werden vereinfacht und vermindert und die Pläne sind sehr

übersichtlich und handlich. Bei Messtischaufnahmen sind Grenz-

beschreibungen nöthig; es ist dies Sache des Försters. In der Regel
sei der 1 : 4000 Massstab angewendet, es ist dies ein zweckmässiger
Massstab für Gebirgspläne.

Die Kosfen/rap'g ist für die Vermessung der Gebirgswälder höchst

wichtig. In den ebenen Kantonen tragen die Gemeinden gerne
Kosten für gute Waldpläne, weil die Wälder einen grossen Werth
repräsentiren und grosse Gelderträge liefern. Zudem ist das Wald-
gebiet nicht so weitläufig und enthält wenig ertraglose Fläche. In
den Gebirgskantonen ist es ganz anders. Gegen Vornahme von Ver-

messungen herrschen grosse Vorurtheile, wenn dieselben nicht durch

Theilungen verursacht werden. Da wird eingewendet: „Warum die

Wälder vermessen, das Holz wächst ohne das." Das Volk erkennt
die Nothwendigkeit nicht. Der AVald hat wenig Werth, liefert oft-
mais keine Gelderträge, sondern reicht gerade oder kaum für die

Bedürfnisse der Gemeinden aus. Die Gemeinden haben oft ein grosses
Waldgebiet und viel crtraglosen Boden, was die Kosten vermehrt.
Viele haben zudem wenig Einnahmen, dagegen viele Ausgaben für
Flusskorrektionen, Armenwesen und Schulwesen bei gewöhnlich
niedrigem Steuerkapital. Dies sind Gründe, welche vereint dazu bei-

tragen, dass Vermessungen nicht populär sind und auf Widerstand
stossen, und dass sogar manchmal der Widerstand gegen dieselben

zur Opposition gegen das Forstgesetz heranwächst. Es ist desshalb

nöthig, vorsichtig vorzugehen und die Vermessungen so einzurichten,
dass sie zwar forstlich ihren Zweck erfüllen, aber nicht nutzlose

Genauigkeit enthalten und Tausende von Franken erheischen, die in
den Augen des Volkes todtes Kapital sind. Im Allgemeinen kommen
kleine Vermessungen über viele getrennte Parzellen theuer zu stehen,

per Hektare polygonometrisch 10—20 Fr. Für Gemeindewälder

grösserer Ausdehnung können die Kosten für polygonometrische
Theodolit-Vermessung auf 8—10 Fr. per Hektare veranschlagt werden.
Geschieht die Aufnahme hauptsächlich mit dem Messtisch, so dürfte
die Hektare auf 4 — 5 Fr. zu stehen kommen.

Je grösser das Vermessungsgebiet, desto geringer sind verhält-
nissmässig die Kosten per Hektare. Werden die Wälder und Alpen
gleichzeitig vermessen, so vergrössert sich das Vermessungsgebiet;
die Kosten per Hektare werden daher kleiner, ob die Aufnahme mit
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dem Theodolit oder Messtisch erfolge. Die Kosten verringern sieh

ganz besonders, wenn in einem Thale sämmtliche Wälder miteinander

vermessen werden, denn
1. kann die Triangulation V. und VI. Ordnung mit Yortheil sehr

ausgedehnt werden ;

2. die Grenzaufnahme für die eine Gemeinde dient auch für die

anstossende Gemeinde ;

3. der Geometer kann seine Arbeit schicklich eintheilen.

Die Yortheile vermehren sich noch, wenn gleichzeitig auch die
anstossenden Alpen und Weiden vermessen werden, da die Aufnahme
der Grenzen für den Wald zugleich auch für die Alp dient. Ueber-
dies sind die Alpen sichtig und offen, enthalten wenig Detail und
sind namentlich mit dem Messtisch leicht und schön aufzunehmen ;

je mehr Alpen daher mit zur Vermessung kommen, desto kleiner
werden die Kosten für die Hektare Wald.

Durch Vermessung der Alpen erhält der Besitzer übersichtliche
Pläne mit Darstellung der Grenzen, Wege, Gebäude, Sässgrenzen

(Stafelgrenzen) und erfährt das Plächenmass der Alp. Der Eigen-
thümer kann mit Hülfe eines Planes alle Verbesserungen (Wegsame,
Entwässerung, Mauerabgrenzung, Weidewechsel) richtiger und system-
massiger ausführen, als wenn nur von Aug projektirt wird.

Die gleichzeitige Vermessung der Alpen mit den Waldungen
kann empfohlen werden, wo :

oj Die Alpen ertragreich sind und einen verhältnissmässig hohen

Werth haben, wie namentlich Majensässe und Voralpen ;

è) die Alpen grösstenteils vom Wald umschlossen oder sogar
vielfach durchkreuzt, und Wald und Weide unausgeschieden
sind ;

e) sowohl für AVald als Alp hauptsächlich das topographische
Verfahren mit Messtisch im Massstab von 1 : 4000 oder 1 : 50'>0

angewendet werden darf.

In den eigentlichen Gebirgen mit steilen, felsigen, töbligen
Waldungen und Alpen verliert die rein polygonometrische Theodolit-
Methode mit Plänen im Massstab 1 : 2000 an Werth und den ihr
sonst eigenen Vorzügen, weil die vielen direkten Messungen mühsam,

schwierig und umständlich sind und desshalb an Genauigkeit ein-
büssen ; weil ferner die Zeichnungen der Kurven, Felsen, Klüfte,
Steinhalden u. drgl. zu wenig durch die Vermessung selbst kontrollirt
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werden können, und in Folge dessen selten zuverlässig und natur-
getreu ausfallen.

Wo die Wälder und Alpen sehr gebirgig sind, leistet der Mess-

tisch bei Planaufnalnnen in 1 : 4000 (1 : 5000) vorzügliche Dienste.
Gewöhnlich treffen vermöge des kleinen Massstabes auf ein Messtisch-
blatt mehrere Punkte, so dass die graphische Nachtriangulation mit
Leichtigkeit fortgeführt und vortheilhaft für die Detailaufnahme, sowie
für die stetige Selbstverifikation benutzt werden kann. Die Detail-
aufnähme findet vielfach topographisch statt, durch Vor- und Rück-
wärtseinschneiden, mit Orientirung durch die Boussole, ferner durch

Benutzung des Distanzmessers, wo nicht fixe Grenzpunkte vorliegen.
Die Höhenkurven werden direkte an Ort und Stelle gezeichnet, zur
Bestimmung der Höhen darf der Rechenschieber Anwendung finden.

Die Aufnahme der Waldungen mittelst Messtisch in 1 : 4000
(1 : 5000) ist „nicht" zu empfehlen:

a) Bei Gebirgswaldungen, die wenig oder keine Felsen und

Schluchten, Steinhalden und Schlipfflächen zeigen, die grössten-
theils von künstlichen Grenzen umgeben und auch im Innern
vielerorts mit künstlichen Abtheilungsgrenzen, sowie mit Strassen

und Fusswegen durchzogen sind,

è) Bei vereinzelt liegenden, kleineren Waldkomplexen, nament-
lieh nicht, sofern bei dieser nur „ein Theil" für die Aufnahme
mit Messtisch geeignet erscheint, der übrige grössere Theil
dagegen laut Instruktion unbedingt mit dem Theodolit auf-

genommen werden muss.

In diesen Fällen liefert die polygonometrisclie Vermessung mit
Theodolit die genauesten Pläne und Flächenmasse, ohne dass sie

erheblich mehr kostet als die Messtischvermessung.

Die Anwendung des Messtischverfahrens in 1 : 4000 (1 : 5000)

„in Verbindung" mit der Theodolit-Methode ist zu empfehlen:
wo der untere Theil der Wälder leicht zugänglich ist und

zudem viel Detail (künstliche Marken, Wege, grosse Bestandes-

Verschiedenheiten) aufweist, der obere Theil dagegen sehr

gebirgig, steil und felsig ist, viele ertraglose Flächen und

überhaupt grösstenteils Bestände von geringem Werth enthält.

In solchen Fällen sind die untern Partien polygonometrisch mit
Theodolit, die obern topographisch mit Messtisch aufzunehmen. Die
Handrisse der Theodolit-Aufnahme sind in 1 : 2000, sämmtliche Rein-
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plane dagegen „gleich den Messtisch - Originalplänen" in 1 : 4000

(1 : 5000) zu zeichnen. Sogenannte Uebersichtspläne in noch kleinerem
Massstabe sind nicht erforderlich.

Die Anwendung des Messtischverfahrens „ohne" polygonometrische
Theodolitmessungen kann vortheilhaft und mit verhältnissmässig ge-
längsten Vermessungskosten stattfinden:

wo das Waldgebiet im Allgemeinen entlegen und minder-

werthig, von unten bis oben steil, vielfach von Felsbändern,
Schluchten, Schutthalden, Schlipfen, Riesen und Lawinenzügen
durchzogen ist, wo die Grenzen meist „natürliche" (Bäche,

Gräte, Felskämme) sind, und im Innern zahllose kleinere und

grössere ertraglose Flächen aller Art vorkommen.

Die Vermessung der steilen, felsigen Gebirgswaldungen mittelst
Messtisch in 1 : 4000, je nach Verhältnissen in Verbindung mit dem

polygonometrischen Theodolitverfahren oder ohne dasselbe — immer-
hin eine einlässliche gute Landestriangulation vorausgesetzt — wird
Pläne liefern, welche dem Zwecke punkto Genauigkeit hinreichend

genügen, Pläne, die im Bilde sehr übersichtlich und naturgetreu, im
Massstab und Format gefällig und handlich erscheinen.

Je mehr die Messtischarbeiten vorwiegen, desto rascher schreiten
die Arbeiten im Felde vor sich und desto einfacher und abgekürzter
sind des Geometers Büreauarbeitcn ; demzufolge auch in gleichem
Verhältniss die Vermessungskosten niedriger zu stehen kommen. Dies

Ailes in um so höherm Grade, wo es gelingt, die Vermessung gleich-
zeitig über ganze Thalschaften oder mehrere zusammenhängende
Gemeinden ausdehnen zu können.

Aus der sich an dieses Referat reihenden Diskussion heben wir
Folgendes hervor:

Herr Coa», eidg. Oberforstinspektor, ist mit den Thesen einver-

standen, wünscht die Vermessung der an die Waldungen anstossenden

Alpen und Beiträge der Kantone an diese Kosten. Die Triangulation
IV. Ordnung rücke befriedigend vor.

Herr Forstrath stimmt den Thesen bei und erörtert
die diessfälligen deutschen Verhältnisse. Der Theodolit sei nicht an-

zuwenden, wo die Grenzen zwischen Feld und Wald nicht ausgeschieden,
wohl aber wo der Wald genau abgegrenzt sei.
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Herr Oberförster FWèer hat gegen das Referat in seiner grund-
sätzlichen Haltung nichts einzuwenden. Das Vermessen der Alpen
ist empfehlenswerth für die in den Thesen unter a und 6 bezeichneten

Alpen. Für die Aufnahme der Waldungen mit dem Messtisch allein
ist der Redner nicht einverstanden. Der Theodolit, oder Theodolit
in Verbindung mit dem Messtisch soll Anwendung finden, je nachdem
dies die Verhältnisse erlauben. Die Triangulationskosten sollten durch
den Bund und die Kantone getragen werden.

Herr Forstadjunkt Sto'ner glaubt, dass die Feststellung der Wirth-
schaftsgrenzen dem Geometer überlassen werden könne.

Herr Forstverwalter JFî'M ist der Ansicht, dass die Anfertigung
des Grenzbeschriebes Sache des Försters sei. Wo Waldwege vor-
kommen, soll bei Vermessungen der Messtisch nicht angewendet
werden. Der Massstab von 1 : 10,000 sei für Aufnahmen zu klein
und nicht vortheilhaft und ein solcher von 1 : 4000 oder 1 : 5000
vorzuziehen.

Am Schlüsse stellt Herr Oberförster den bestimmten

Antrag: Es sei der Bundesrath zu ersuchen, die zur Förderung der

Vermessung der Gebirgswaldungen geeigneten Massregeln zu treffen
und dahin zu wirken, dass die Kosten für die Triangulation voll-
ständig vom Bund und den Kantonen getragen werden.

Herr Nationalrath TfeiVer findet, es sei ein Mangel im Forst-
gesetz, dass der Bund für Vermessungen keine Subsidien ausgesetzt habe.

Herr eidg. Oberforstinspektor Co«« glaubt, dass der Bund im
Interesse der Vermessung viel geleistet habe, hauptsächlich mit Rück-

sieht, dass einzelne Kantone in Sachen nichts gethan haben. Hat gegen
den Antrag nichts einzuwenden.

Herr Prof. Lanrfo//. unterstützt den Antrag Felber, doch soll der

Bund und die Kantone auch die Kosten für Verifikation der Ver-

messungen tragen.
Herr Oberförster FWfor ist hiemit einverstanden und da kein

Gegenantrag gestellt wird, so ist es dem ständigen Komite übertragen,
in Sachen vorzugehen.

Herr Prof. LaneWi fragt noch an, wie in formeller Beziehung
verfahren werden müsse und glaubt, der Bundesrath sei in erster Linie
zu ersuchen, eine Konferenz von Vertretern der interessirten Kantone

zu veranlassen.

Die Versammlung ist hiemit einverstanden.
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Herr Forstinspektor Liechti leitet die Verhandlungen über das

zweite Thema:

T'Fïe ÄawM m efew iZbcÄ^eJir^swaMMw^ew em greorcfHefer Z)wrc&-

/orst«<w</sèetr/eft eiw^e/wArt werben MWC? weAAe Hw/orrferww^e» mac/h!

(ferse^e ara <iie TVaras/jorfawstaföera

in folgender Weise ein:
Die Bedeutung der Durchforstungen im forstlichen Betriebe

wurde schon in frühester Zeit erkannt. Altmeister G. L. Hartig
erwähnt Beispiele, wo Bestände von 100 Jahren noch 800—1000
Stämme enthielten und wo die Jahrringe an den unterdrückten
Stämmen nur mit der Loupe sichtbar waren ; auch an den 300 domi-
nirenden Stämmen waren sie während der letzten 30 Jahre vor der

Durchforstung so schmal, dass am ganzen Bestand nicht halb so viel
Zuwachs erfolgte, als nach der Durchforstung am prädominirenden
Bestand allein.

Besonders in neuester Zeit wird jedoch den Durchforstungen
namentlich mit Bücksicht auf die <2er die

weitgehendste Bedeutung zuerkannt und sind dieselben denn auch

in den letzten Jahren der Gegenstand wissenschaftlicher Bearbeitung

gewesen ; ich erinnere an die Arbeiten von G. Kraft, Fischbach,

Gayer, Baur u. a.

Forstmänner vom Leder und solche von der Feder gehen in der

Würdigung der Vortheile der Durchforstungen einig; dieselben be-

stehen in :

J. Crerarararawwc/ »ora .ZrarascAew- wrac£ Forerträ^e«.
2. Ao'rcferwn<y ales TFacAsf/iiwras.

«</ 1. Die Durchforstungen verschaffen frühzeitig eingehende
und häufig wiederkehrende Gelderträge und damit einen periodischen
Zinsenertrag von dem grossen Waldkapital, wogegen die Haupternte
erst nach grösseren Zeiträumen erfolgt. Sie ermöglichen die Be-

friedigung der Bedürfnisse an verschiedenen Sortimenten und die

Gewinnung geringerer Holzsortimente für die ärmere Bevölkerungs-
klasse. Sie vermindern den Holzdiebstahl, vermehren dagegen die

Arbeitsdarstellung im forstlichen Betrieb.

arf 2. Die Durchforstungen befördern das Wachsthum am
bleibenden Bestand durch grössern Luft-, Licht- und Bodenraum,
schnellere und bessere Humuserzeugung, bessern Zutritt der Feuchtig-
keit, nach Fischbach namentlich auch durch Bodenlockerung und
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Düngung. Damit im Zusammenhang steht die Abkürzung der Um-
triebszeit um ^/io—V& nach Baur; Hundeshagen sagte, dass sich in
durchforsteten Beständen in 80—90 Jahren so viel Holz produziren
lasse, wie sonst in 120 Jahren. Auch auf das Höhenwachstlium üben
die Durchforstungen einen günstigen Einfluss aus. Weitere Vortheile
bestehen endlich in der Erziehung kräftigerer und stärkerer Pflanzen,
in grösserem Schutz gegen Naturereignisse (Insekten, Schnee, Duft,
Wind), in der Beförderung der Samenproduktion und in der Mög-
lichkeit, einzelne Holzarten zu begünstigen oder zu verdrängen.

Trotz dieser unbestrittenen Vorzüge sind die Durchforstungen
noch nicht allgemein durchgeführt, selbst in Deutschland sei die

Praxis in weiten Gebieten erheblich hinter den Anforderungen der
Schule zurückgeblieben. Die Gründe hievon liegen nach Baur im
schlechten nolzabsatz, niedrigen Preisen, im Mangel an Arbeitskräften,
in Rechtsverhältnissen, Berechtigungen, Vorurtheilen, in einer hübschen

Portion Bequemlichkeit und im Mangel an wirthschaftlicbem Streben.
Im Betreff der Kosten sagt Fisehbach mit Recht, es können die-

jenigen der ersten Durchforstungen wie Kulturkosten verrechnet

werden, es sei nicht nöthig, auf den Ertrag einzelner Hiebe Rück-
sieht zu nehmen.

Auch in unsern ist uns in Bezug auf die

Durchforstungen noch ein grosses Arbeitsfeld reservirt; was im Vor-

hergehenden über die Durchforstungen im Allgemeinen gesagt wurde,
trifft auch für Bergwälder zu ; in Hinsicht ist ihr Nutzen

hier noch grösser, weil da, wo der Wald den Unbilden des rauhen

Klimas ausgesetzt ist, kräftige Stämmchen, wie sie in durchforsteten
Beständen erzogen werden, dem Se/meeèrMcA und Z)«/ifa«Äaw^ besser

zu widerstehen vermögen.
In ô/tOHO»??'sc/mr Hinsicht gestalten sich dagegen die Durch-

forstungen im Gebirge ungünstiger als in der Ebene; in Folge der

Entlegenheit der AValdungen und der oft fehlenden Transportanstalten
sind die Kosten grösser, wogegen das anfallende Material in gleichem
Verhältnis weniger Werth hat. Nebst diesem Uebelstand eines

geringen, oft ganz ausbleibenden Reinertrages stehen den Durch-

forstungen im Gebirge das Vorurtheil gegen die Wegnahme grüner,
nicht hiebsreifer Bäume und die Abneigung gegen die Verwendung
geringen Durchforstungsmaterials entgegen. Wenn auch forststatische

Erhebungen über den Erfolg der Durchforstungen noch fehlen, so

darf doch mit, Sicherheit angenommen werden, dass der Ertrag richtig
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durchforsteter Bestände denjenigen nicht durchforsteter weit übersteigt
und die allfälligen Kosten reichlich aufwiegt; auf das Endergebniss
aber kommt es eben an und nicht nur auf den Ertrag einer einzigen
Durchforstung.

Bei der FhA- Mwcf /A/rcA/ï(7/mw*/ eiwes Z)wrc/j/brstw»(/s-
sind folgende CrrMwcfeätee zu beachten:

1. Da die Schwierigkeiten in Betreff der Kosten sowohl als in
der Verwerthung des Materials bei den ersten Durchforstungen am

grössten sind, so ist bei der Bestandesgründung darauf Rücksicht zu

nehmen, dass die erste Durchforstung ohne Gefährdung des Wachs-
thums möglichst weit hinausgeschoben werden kann. Es ist daher

durch weitständige Pflanzung, Vermeidung überfüllter Saaten, durch

Rupfen zu dichter Naturbesamungen auf die Erziehung räumlich
stehender Jungwüchse hinzuarbeiten. In dieser Beziehung haben sich

die frühern Anschauungen schon wesentlich modifizirt ; die alte Schule

wollte von Jugend an geschlossene Bestände iin Interesse der Boden-

beschirmung und der Erziehung astreinen Nutzholzes; auch Gayer
huldigt dieser Ansicht und will erst nach erfolgter Astreinigung die

erste Durchforstung einlegen.
Andere (Fischbach, Wagener) sind weniger ängstlich, leisten

früh auf vollen Bestandesschluss Verzicht und wollen namentlich für
Brennholzwirthschaft auch für die Buche von Anfang an lichten
Bestandesschluss. Dabei soll der Ilauptbestand von Jugend an be-

sonders gepflegt werden durch Auswahl der besten Pflanzen, die im

künftigen Verband als Halbheister mit Ballen auf beste Standorte zu

pflanzen und in fortdauernd privilegirter Stellung zu erziehen sind,
während der übrige Bestandestheil als Eüllholz zu behandeln ist.

Bevor die forstlichen Versuchsanstalten die vortheilhaftesten
Pflanzweiten für die verschiedenen Standorte und Nutzungszwecke
ermittelt haben werden, dürfte es für Nutzholzzucht nach'den Beob-

achtungen an freistehenden Bäumen gerathen sein, während der

Jugend auf Schluss zu achten, welcher jedoch nicht gedrängt sein soll.

2. Man begegnet bei der Einführung der Durchforstungen häufig
dem Vorurtheil gegen die Verwendung geringen Durchforstungs-
materials, besonders da, wo dasselbe unter die Nutzungsberechtigten
vertheilt wird, wie es in Gemeindewaldungen häufig vorkommt. Um

daherigen Einwendungen vorzubeugen, sind die Nutzniesser imNutzungs-
plan auf die Zwischennutzungserträge anzuweisen, entgegen der bei

intensivem Betrieb gültigen Regel, dieselben als etwas Zufälliges zu
Schweiz. Zeitschrift f. d. Forstwesen. XII. ß
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betrachten und dem Ermessen des Wirthschafters anheim zu stellen.
In überliauenen Waldungen bieten die Durchforstungen oft ein will-
kommenes Mittel zu Einsparungen am Hauptertrag und zur Wieder-
herstellung des Normalvorrathes.

3. Mit den Durchforstungen ist in den Beständen zu beginnen,
in denen die Ausführung leicht, die Ausscheidung des dominirenden
Bestandes schon erfolgt ist und wo allfällige zu starke Lichtungen
die geringsten Gefahren bieten, somit in mittelalten und angehend
haubaren Beständen. Erst nach und nach, wenn man über ein ge-
übteres Arbeitspersonal verfügt, ist zur Durchforstung der jüngeren
Bestände überzugehen.

4. Die Frage, irami die erste Dwc/i/ors/w«^ eingrete^t wenten

so//, läset sich durch keine feste Regel beantworten; es hängt dies

ab von der Holzart, dem Standort und der Bestandesbegründung.
Wünschenswerth wäre es, die erste Durchforstung auszuführen, sobald

unterdrückte, absterbende Stämmchen vorhanden sind. Allein die

Rücksicht auf die Kosten nöthigt, meist länger zuzuwarten. Auch
über diesen Punkt gehen die Ansichten auseinander. Gayer will erst
nach erfolgter Stammreinigung, also nach längerem Schluss durch-

forsten, nachdem sich der prädominirende Bestandestheil von der

übrigen Bestandesmasse losgetrennt hat, und es soll die erste Durch-
forstung nie vorgreifen, d. h. nur auf die fünfte Klasse (nach Kraft)
ausgedehnt werden. Im Stangenholzalter soll dann zunächst das keine

Nutzholztüchtigkeit versprechende Material, jedenfalls alle krummen,
drehwüchsigen, zwieseligen, mit Krebs oder Schwämmen behafteten
Individuen ohne Rücksicht auf regelmässige Stellung herausgehauen
werden.

Sodann will Gayer bei Horstwirthschaft Freistellung vorge-
wachsener Gruppen; in höheren Lebensstufen verlangt auch er starke

Durchforstungen mit Kronen freihieb, mehr im Haupt- als im Neben-

bestand, welch' letzterer zur Bodenbeschirmung gebraucht werden soll.
Diese Behandlungsweise würde den Uebergang zur horstweisen Ver-
jüngung bilden. Aus den gleichen Gründen soll im Gebirge seltener
aber stärker durchforstet werden als in der Ebene, hier in 8-, 10-
bis 15-jährigen, dort in 15-, 20- bis 30-jährigen Intervallen.

Im Allgemeinen dürfte es sich empfehlen bis zum Kulminations-
punkt des Längenwachsthums, d. h. bis der Bestand ®/4—*/s seiner
schliesslichen Höhe erreicht hat oder ungefähr bis zum 60. oder 70.
Jahr den Schluss nicht zu unterbrechen. Zu starke Durchforstungen
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erfolgen auf Unkosten der Qualität an Struktur und Wuchs; frei-
stehende, lichte Bestände produziren viel Reisig aber weniger Stamm-

holz ; es kommt nicht nur auf breite Jahrringe, sondern auf schlanke,
astreine Schäfte an.

Wie schon gesagt, will Fischbach schärfer durchforsten und nicht

wegen wenigen Prozenten Nutzholz, das verlangt wird, am Gesammt-

ertrag einbüssen. Bei sehr dicht geschlossenen, erwachsenen Be-

ständen schlägt er vor, zunächst nur die wüchsigsten Abtriebsbäume

mit Reservestämmen zu befreien, den Rest aber als Füllholz zu be-

handeln. Bei der späteren Bestandespflege ist der Mittelweg zwischen

allzugrosser Kronenverbreitung und kräftiger Entwicklung zu suchen ;

der Vorsprung der Abtriebsbäume soll nicht zu stark sein, nöthigen-
falls sei durch Aufastungen nachzuhelfen. Für unsere Verhältnisse
scheint dieses System etwas gekünstelt; gehen Hauptstämme ein, so

ist der Zweck verloren, währenddem sie bei gleichmässigem Bestand

sofort durch andere gleichwerthige Individuen ersetzt werden können.

Die durch die Hofoari bedingten Modifikationen lassen sich kurz
dahin resümiren, dass lichtfordernde Holzarten schwach, aber früh
und häufig, schattenertragende dagegen stärker zu durchforsten sind.

Den Standort betreffend ist an Südhängen vorsichtig, d. h.
schwach aber häufig, in dumpfen, gedrückten Lagen, wo sich Flechten-
ansatz bildet, behufs Förderung der Lichtzirkulation dagegen stark zu
durchforsten.

An IFaWröwdern ist, um das Verwehen des Laubes zu ver-
meiden, also in Laubholzbeständen, schwach zu durchforsten; für
Nadelholzbestände wird behufs Erziehung kräftiger Randbäume starke

Durchforstung empfohlen.
Trotz der erwähnten Meinungsdifferenzen werden wir nicht fehl

gehen, wenn wir, wo dies thunlich, früh, oft und mässig durchforsten ;

bei theurer Arbeit — im Gebirge — dagegen stark und in längeren
Zwischenräumen; in beiden Fällen, sagt Baur, wird man die Erfahrung
machen, da3S in kürzerer Zeit mehr Holz in stärkeren, werthvolleren
Sortimenten erzogen werden kann. Derjenige Forstmann, welcher
die ihm anvertrauten Bestände schon von früher Jugend an und bis

zu ihrer Haubarkeit sorgfältig pflegt, verständig durchforstet, den

Lichtungszuwachs schon früh erstrebt und auf ihn nicht wartet, bis

es im hohen Alter der Bestände zu spät ist, wird dem Waldbesitzer
und dem Lande mehr nützen, als wenn er sich am Schreibtisch über
die Höhe des forstlichen Zinsfusses, die Gesetze der Preisbewegung
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und andere Fragen der Rentabilitätsrechnung abmüht, ohne je rechte
wirtschaftliche und wissenschaftliche Befriedigung finden zu können.

5. Bei der Mws/w/irwwy her Dwrçk/orstemp'en diene als Regel,
dass die Bezeichnung des wegzunehmenden Materials nur durch ein

geübtes, zuverlässiges Personal und unter direkter Leitung des Wirth-
schafters vorgenommen werde ; ebenso soll die Fällung durch geübte
Holzhauer im Tagelohn und nicht etwa durch die Nutzungsbcrech-
tigten selbst erfolgen.

In der Regel muss im Gebirge im Sommer durchforstet werden;
da das anfallende Material nicht an seiner Erzeugungsstelle abgegeben
werden kann, so ist es auf Lagerplätze an die Abfuhrwege zu
rücken.

Rem*? kann nur unter günstigen Verhältnissen in der Nähe guter
Absatzgebiete und Abfuhrwege verwerthet werden, ebenso Stangen
und Latten; auch ßaw/iofe kann der Transportschwierigkeit wegen
bei Durchforstungen nur selten abgesetzt werden. Das Durchforstungs-
material kommt desshalb in Plochgebirgswaldungen meistens als
B?*c««Aofe (Scheite und Knüppel) zur Verwerthung und in besonders

schwierigen Verhältnissen bildet die Verkohlung die einzig mögliche
Benutzungsweise.

6. In a/tenpc« Aes/äw.hew ist zwischen dem unterdrückten
Bestandestheil und dem Nach- oder Unterwuchs zu unterscheiden,
welch' letzterer selbstredend anders zu behandeln ist. Horste unter-
liegen den nämlichen Vorschriften wie gleichartige Bestände, nur sind
bei der Horstwirthschaft die Durchforstungen zeitlich nicht abgegrenzt,
sondern sie kommen oft gleichzeitig im ganzen Bestand vor. Auf-
astungen spielen hier eine wichtige Rolle und dienen als Regulator
zur Vermeidung nachtheiliger Traufe.

7. Hinsichtlich ctes Transportes des Durchforstungsmaterials ist
zunächst zu unterscheiden zwischen ctem Backen a«/ La^erpBr'fee und

dem Transport 2« TAB. Ersterer wird auf Rechnung des Wald-

eigenthümers durch Schleifen, Werfen, durch transportable Latten-
riese oder gar Handschlitten vermittelt. Schlittwege können mit bis
15 0/o Gefäll und nur 1,50 m Breite erstellt werden, sind daher sehr

billig und weil bleibend, so viel als möglich zu bevorzugen. Ueber
die Entfernung der Schlittwege von einander, kann eine feste Regel
nicht aufgestellt werden.

In Ausnahmefällen kommen das Seilen, Drathseilriesen und

Waldbahnen zur Anwendung.
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Der Thaltransport geschieht in der Regel im Winter mit Be-

nutzung der Schneebahn. Wo es thunlich ist, Sehlittwege durch

Fahrstrassen zu ersetzen und so den Transport von der Witterung
unabhängig zu machen, werden sich die aufgewendeten Kosten in den

meisten Fällen gut verzinsen. Der Durchforstungsbetrieb steht mit
dem Wegebaukonto in Wechselbeziehung; es muss für jeden konkreten
Fall erwogen und berechnet werden, welche Transportanlagen sich

mit Rücksicht auf den Mehrwerth des anfallenden Materials als die

vortheilhaftesten erweisen.

Diskussion über das zweite Thema.

Herr Oberforstrath »o» F'isc/i7>ac7i: Redner hat das Mittelgebirge
im Auge und zieht freie Stellung des Individuums zu dichtem Schlüsse

vor. Der Höhenwuchs werde durch dichten Schluss nicht befördert,
eher im freien Wuchs. Der Forstmann soll bei Durchforstungen
nicht nur die unterdrückten Stämmchen herausnehmen, sondern auch

die, welche im Kampf mit den vorherrschenden sind. Auf die Er-
ziehung von astreinem Holz ist nicht so grosses Gewicht zu legen,
da dasselbe kaum einen um 1—3°/o grössern Geldertrag abwerfe als

astreiches Holz. Die cylindrische Form der Stämme hat weit mehr
Einfluss auf den Verkaufspreis als die Astreinheit.

Herr Forstverwalter BVk7 : Die Bevölkerung hegt noch viele

Vorurtheile gegen Vornahme der Durchforstungen und doch sind

dieselben im Gebirge sehr nöthig, um den Schaden durch Schneedruck

zu vermindern. Der Mangel an Transportanstalten und die weite

Entfernung der Waldungen von den Verbrauchsorten sind die Haupt-
Ursachen, dass die Durchforstungen noch im Rückstände sind. Die

Durchforstungen werden aber in den höchst gelegenen Waldungen
noch möglich und rentabel, wenn das Durchforstholz verkohlt wird.
Redner hat in den entferntesten Waldungen das Durchforstungs-
material verkohlen lassen und per Sack Kohle 1 Fr. netto erlöst.

Im Kanton Glarus werden die Durchforstungen auch ausführbar sein,

wenn Waldwege erstellt werden. In den Hochgebirgswaldungen
genügen Schlitt- und Fusswege. Tüchtige Gemeindsförster haben die

Durchforstungen zu leiten.

Herr Forstrath Sr/mier# theilt mit, dass starke Durchforstungen
50—80 per Hektare abwerfen. Unter schwacher Durchforstung
sei eine solche zu verstehen, bei welcher 5 °/o der GrundHächensummc
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herausgenommen werde. Bei mittelstarken Durchforstungen wird
5—11 o/o und bei starken Durchforstungen 11—15 °/o der Grund-
flächensumme herausgenommen. Der Zuwachs nimmt nach Durch-

forstungen 10 — 14"/o zu. Häufige aber schwache Durchforstungen,
die in gleichen Zwischenräumen wiederkehren, sind zu empfehlen.
Der Waldrand ist intakt zu lassen.

Herr Oberst Jfeister hält dafür, dass die Durchforstungen mög-
lieh werden, wenn die Transportanstalten verbessert werden, und gibt
zugleich Aufschluss über die Tranportanstalten zum Herausschaffen
des Schneedruckholzes im Sihlwald. Es sind dort Waldeisenbahnen
in Verbindung mit Riesen im Betrieb.

Mittheilungen über interessante Erscheinungen auf dem Gebiete des Forstwesens.

Herr Prof. BwAfer macht Mittheilungen über Wachsthumsverhält-
nisse. Zuwachsangaben, die früher unmöglich erschienen, sind durch
Aufnahmen im Sihlwald und Kanton Neuenburg bestätigt worden. In
den Waldungen um Zürich sei der Zuwachs per Hektare grösser als

überall in Deutschland.
Die Ursache der grossen Sterblichkeit in den Buchensaaten durch

Erkrankung der Keimblätter sei bis jetzt unbekannt.

Herr Forstinspektor Frei macht die Anregung, das ständige
Komite einzuladen, die Frage der forstlichen Titulaturen in Behand-

lung zu ziehen und einer spätem Versammlung Bericht zu erstatten.
Dem Wunsche soll entsprochen werden.

Herr eidg. Forstinspektor Coaz weist einige interessante Holz-
arten vor, worunter amerikanische und zwei japanesische, welche mit
unserer Rotbtanne viel Verwandtes haben. Es stammen dieselben

aus der canadischen Baumschule in Bern.

Inzwischen war die Uhr auf 1 vorgerückt. Man begab sich in
den „Glarnerhof", wo bei reich besetzter Tafel und perlendem Ehren-
wein manch hübscher Toast ausgebracht wurde. Der Vertreter der

Regierung, Herr Landstatthalter Börner, entbietet den anwesenden
Gästen ein herzliches Willkommen. Sein Hoch bringt Redner dem

Vaterland. Herr Prof. Lawcfoft dankt insbesondere den Behörden
für die freundliche Aufnahme, welche die schweizerischen Förster in
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Glarus gefunden und toastirt auf eine gesunde Fortentwicklung des

Forstwesens im Kanton Glarus. Herr Oberst J/eisAr bringt sein

Hoch den anwesenden Gästen aus Deutschland und Frankreich, und

Prof. Sc/mAs/y/ aus Karlsruh dem schweizerischen Forstverein. Schliess-

lieh gedenkt Herr Prof. BwA/er in Zürich unter lebhaftem Beifall des

verstorbenen Prof. Oswald Heer, der schon vor 40 Jahren das aus-

gesprochen, was man in jüngster Zeit errungen habe.

Um 3 Uhr wurde aufgebrochen zur Besichtigung der Verbauungen
an der „Guppenruns" und der 500—600 Jahre alten Buchen in
„Ennetecken".

.Nachdem in Schwanden noch ein kleiner Abendtrunk einge-

nommen, erfolgte die Rückkehr nach Glarus per Eisenbahn. Am
Bahnhof erwartete die Harmoniemusik die Gesellschaft und geleitete
dieselbe zum Nachtessen in's „Schützenhaus", alhvo der Rest des

Tages in geselliger Vereinigung verbracht wurde.

Golden war der Morgen des zweiten Festtages angebrochen, als

zur festgesetzten Stunde die Exkursion in's Klönthal angetreten wurde.

Auf „Sack" interessirten sich viele Gäste um die neue Quellenfassung,
die ihnen mit den nöthigen Erläuterungen vorgezeigt wurde. Dann

gehts vorwärts, bald durch schattige Waldungen, bald durch herrliche,
grasreiche Weiden der „Schwammhöhe" zu. Klänge einer Musik
aus kühlem Waldesgrunde begrüssen die Ankommenden. Der Aus-
blick von hier auf den zu Füssen, in stiller Thalschaft liegenden
blauen Alpsee mit den ihn rings einschliessenden majestätischen
Gebirgsstöcken, ein Bild, wie es grossartiger und anziehender kaum

gedacht werden kann, entschädigt uns für den Aufstieg in glühender
Augustsonne. Eine Erfrischung auf diesem Punkte schmeckt daher

doppelt gut und bei „Markgräfler und Sasella", bei den Klängen
heimatlicher Lieder, bei Musik und humoristischer Rede verstreicht
die Zeit für die Meisten nur zu rasch. Auf dem neu erstellten

Spazierweg wird durch den „Hüsliwald" und „Stäggeler" in's Thal
gestiegen. Die Wanderung zeigt uns überall, welche Verwüstungen
der Schneefall vom 2S./29. September 1885 angerichtet hat. Von

„Güntlenau" schlagen wir, eine angenehme Abwechslung, zumal bei
den heissen Sonnenstrahlen, den Weg auf dem rechten Ufer des See's

ein, wo uns der schattige Wald vielfach in seinen kühlen Schooss

aufnimmt. Wir überschreiten die „Klön", besichtigen die daselbst
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ausgeführte Korrektion und erreichen den schattigen Ahorn im „Vor-
auen", wo uns ein treffliches Mittagsmahl ausgezeichnet mundet.
Während der Mahlzeit ergiesst sich in reicher Fülle der Strom der
Rede. Mit Wehmuth wird eines Mannes gedacht — Präsident Bleuler
von Riesbach — der mehr als vier Jahrzehnte dem Forstverein an-
gehört und mit unverwüstlichem Eifer dessen Ziele verfolgt, der aber
leider nicht mehr unter uns weilt. Die Mitglieder des schweizerischen
Forstvereins werden seiner stets freundlich gedenken.

Wie im Traum zerrannen die Stunden unter dem grünen Laub-
dache und unvermerkt wies der Zeiger zum Aufbruch mahnend auf
die vierte Stunde des Nachmittages. Da das Gros der Gäste mit
den Abendzügen zu verreisen gedachte, so war der Moment zum
Scheiden gekommen. Mit dem Bewusstsein, im Kreise seiner Kollegen
einige genussreiche Tage verlebt zu haben, nehmen wir Abschied und

„auf Wiedersehn in Solothurn" heisst die Losung.

G/arns, im Februar 1887.

Die Proto&oW/MÄrer :
A. Leuzinger.
J. Dürst.

Sitzung des ständigen Komite in Solothurn den 16. Januar 1887.

1. Als Mitglieder des Forstvereins wurden aufgenommen:

Herr Rickemann, B., Fürsprech in Rappersweil, St. Gallen,

„ Borel, Wil., forestier à Pressy, Genf.

2. Die Redaktion der in Vollziehung der Beschlüsse der Vereins-

Versammlung in Glarus an den h. Bundesrath zu richtenden Gesuche

betreffend die Förderung und Unterstützung der Vermessung der

Gebirgswaldungen und die Petition der Forstschüler um Bewilligung
eines Kredits für die Bestreitung der Auslagen auf grösseren forst-

liehen Exkursionen wurde festgestellt.

3. Dem am Exkursionstag in Glarus betreffend einheitliche

Gestaltung der Titel der schweizerischen Forstbeamten gefassten
Beschluss soll in der Weise Folge gegeben werden, dass das eidge-
nössische Oberforstinspektorat und alle kantonalen Oberforstamten

eingeladen werden sollen, ihre Ansichten über diese Angelegenheit
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dem ständigen Komite mitzutheilen, damit dieses dem Yerein in der
nächsten Yersammlung Bericht erstatten und — wenn möglich —•

Anträge stellen könne.
4. Dem von Herrn Porstverwalter Wild in St. Gallen entworfenen

und von mehreren gesangskundigen Kollegen geprüften Vereinslieder-
biichli ertheilte das Komite seine Zustimmung. 'Rücksichtlich des

Gesuchs, es möchte der Porstverein den Druck und Verlag des

Liederbüchli übernehmen oder dem Verfasser eine angemessene Sub-

vention zur Durchführung dieses Geschäftes zu erkennen, wurde be-

schlössen, Herrn Wild aus der Vereinskasse einen Beitrag an die

Druckkosten im Betrage von 100 Fr. auszubezahlen mit der Ein-
ladung, Druck und Verlag nach eigenem Ermessen zu ordnen und
den Preis so niedrig als möglich zu stellen.

5. Betreffend die Uebernahme der 1888er Porstvereinsversamm-

lung soll in erster Linie in üri und in zweiter in Nidwaiden ange-
fragt werden.

Auf das Gesuch betreffend die Vermessung der Gebirgswaldungen
ertheilte der Bundesrath schon am 1. Februar folgende Antwort:

„ Durch geehrtes Schreiben vom 16. vorigen Monats theilen Sie

dem Bundesrathe mit, dass der schweizerische Porstverein in seiner

letztjährigen Versammlung in Glarus betreffend die IPaüdremessMM^
beschlossen habe:

„Es sei der Bundesrath zu ersuchen, die zur Förderung der

„Vermessung der Gebirgswaldungen geeigneten Massregeln zutreffen

„und dahin zu wirken, dass die Kosten für die Triangulation und

„für die Verifikation der Vermessungen vom Bund und den Kantonen

„bezahlt werden."
Dieser Mittheilung fügen Sie noch die wesentlichen Ergebnisse

der Verhandlungen der Versammlung über vorliegenden Gegenstand
bei und schliessen mit der Aeusserung, dass es nach Ansicht des

ständigen Komitee am zweckmässigsten sein dürfte, wenn den Wald-

eigenthümern die Kosten für die Triangulation und Verifikation der

Vermessungen abgenommen würden.
Wir haben die Ehre, Ihnen, nachdem Ihr Gesuch vom Bundes-

rath geprüft worden ist, im Auftrage desselben Folgendes zu erwidern :

Was zunächst die Triangulation betrifft, so hat der Bund bereits

seit dem Jahr 1881 speziell im Interesse der Waldvermessung im

eidgenössischen Porstgebiet, für die Triangulation I., H. und HI.
Ordnung jährlich 15,000 Fr. in's Budget eingesetzt und wird dies
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unzweifelhaft auch künftig thun. Die Kantone werden hiebei nicht
in Mitleidenschaft gezogen.

Ferner trägt der Bund, laut Bundesbeschluss vom 17. September

1880, 20 Fr. an die Kosten jeden Punktes der Triangulation IV.
Ordnung bei und übernimmt überdies auch noch die Kosten der

Verifikation derselben. Da dieser Beitrag auch für solche Punkte
bezahlt wird, die nicht versteint werden können, wie Kirchthurm-
spitzen, Hauskamine etc., so bleibt den Kantonen nur noch ein unbe-

deutender Rest der Kosten von ca. 10 Fr. bis höchstens 15 Fr. per
Punkt zu bestreiten übrig.

Unter diesen Verhältnissen ist der Bundesrath nicht im Falle,
der h. Bundesversammlung einen höhern Beitrag an die Triangulation
beantragen zu können, was der Uebernahme sämmtlicher diessbezüg-
liehen Kosten gleichkommen würde.

Dass der Bund sich auch an den Kosten der Detailvermessung
betheilige, wird mit Grund nicht verlangt; dagegen sind Sie der An-
sieht, dass Bund und Kantone gemeinschaftlich die Kosten der Veri-
fikation dieser Vermessung übernehmen sollten.

Der Bundesrath theilt diese Ihre Ansicht, weil damit dem Bunde
die nöthige Sicherheit verschafft wird, dass die Vermessungen wirk-
lieh auch vorschriftgemäss zur Ausführung gebracht werden.

Er erklärt sich daher bereit, in das Budget des Jahres 1888
eine angemessene Summe aufzunehmen, selbstverständlich unter dem

Vorbehalte, zweckentsprechende Bedingungen an die Verabreichung
dieser Beiträge zu knüpfen.

Was die Grundsätze betrifft, welche der schweizerische Forst-
verein bezüglich der Aufnahme der Waldungen (laut Ziffer 2 und 3

Ihres Schreibens) festgestellt haben möchte, so sind dieselben bereits
in der Instruktion für die Detailvermessung der Waldungen im eid-

genössischen Forstgebiet enthalten. Für die Waldvermessung der-

jenigen Kantone und Kantonstheile, die ausser diesem Gebiete liegen,
ist der Bundesrath Vorschriften zu erlassen nicht befugt.

Die in Ziffer 1 ausgesprochene Ansicht, dass mit den Waldungen,
die an Alpen angrenzen, zugleich auch letztere vermessen werden

sollten, theilt er wieder vollständig und wird dieses Vorgehen gelegent-
lieh den Kantonen des eidgenössischen Forstgebietes empfehlen."

Auf das Gesuch der Forstschüler steht die Antwort noch aus.
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Programm
für die Versammlung des schweizerischen Forstvereins vom 20. bis

22. Angnst 1887 in Solothnrn.

Samstag 20.

von Abends 5 Uhr an, Empfang der Festgäste im Bahnhof Neu-
Solothurn. Abends gesellige Unterhaltung.

tfew 27.

71/2 Uhr Morgens Verhandlung im Kantonsrathssaal.

Gegenstände :

1. Ferawsaw^e/e^ewAeftera.
2. lîe/erate:

a) Ausdehnung des eidgenössischen Forstpolizeigesetzes vom
24. März 1876 auf den Jura, eventuell auf die übrige
Schweiz.

Referent: Herr Forstinspektor A. Frei von Delsberg.
e) Welche Vor- und Nachtheile bieten gemischte Bestände

gegenüber reinen und welche Holzarten eignen sich zur
Mischung

Referent: Herr A. Müller, Forstverwalter von Biel.
3. Fcr.s'c/iißf/ewe

1 Uhr Mittagessen.
4 Uhr Exkursion in der Umgebung Solothurns.
Abends 8 Uhr gesellige Unterhaltung.

Montag atew 22. Mrrpwst;
71/2 Uhr Morgens Exkursion in die Stadt- und Gemeindewaldungen

südlich der Aare.
1 Uhr Mittagessen.
Rückkunft nach Solothurn vor Abfahrt der Abendzüge.

Für Festtheilnehmer, welche am Dienstag noch eine Exkursion
in den Jura zu machen wünschen, wird kundige Führung zur Ver-
fügung stehen.

So/ot/mra, im März 1887.
A?7r rfas /o/ca/e ATomfte:

Dr. Kyburz.
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Den Mitgliedern des schweizerischen Forstvereins bringen wir
zur Kenntniss, dass sie die vom Verein herausgegebene Schrift:
Landolt. Die ßäeAe, 8c/mee/aM>men wwc/ S/e/wseAZoV/e z<ncZ <Z/e il/itte/

Fmm'm/erMM*/ der Sc/iäa%MW£rew c/m/tA cßese/Ae» von der Verlags-
buchhandlung Orell Füssli & Go. in Zürich zum Preise von 2^2 Fr.
beziehen können (Ladenpreis 4 Fr.). Die Adresse muss aber lauten:
Orell Füssli & Co., FerZtt^s/jMcMamcZ/MMjr in Zürich, sonst geht die

Bestellung an die Sortimentsbuchhandlung gleichen Namens, die einen
andern Eigenthümer hat.

Unter dem Titel „LiecZerAe/Z /wr .SV:/weiser- VoWer" hat Herr
M. IFZ/eZ, Forst- und Güterverwalter in St. Gallen, in Ausführung
eines Beschlusses der Forstversammlung in Glarus 55 Lieder zu-

sammengestellt und in solidem Einband in eigenem Verlag heraus-

gegeben.
Das Förster-Liederheft enthält Lieder ernsten und heiteren In-

halts in deutscher, französischer, italienischer und romanischer Sprache,
mit und ohne Noten und soll dazu dienen, die Gesangsproduktionen
bei grösseren und kleineren Versammlungen zu erleichtern und zu
beleben.

Der Preis des Heftes ist auf 80 Rp. gestellt. Der Verfasser
versendet dasselbe an die Besteller per Post unter Nachnahme des

Preises und Portos. Es ist sehr zu wünschen, dass das Heft in die

Hände aller Forstvereinsmitglieder gelange.

Mittheilungen.

Zrig. (/em ßecAenscAa/ZsAencAZ des ße^uVrMM^rsra/fte.s /«Aer

cZas Mm/s/aAr 1885.

Nach dem leider allzufrühen Hinschied des Kantonsförsters
D. Bossard besorgte Regierungsrath Hess acZ in/mm die laufenden
Geschäfte.

Die MrmZm7iä'Z/msse erlitten keine wesentlichen Veränderungen.
Die Korporation Walchwyl pflanzte im Grossmattstollengebiet, 1150m


	Vereinsangelegenheiten

